
Wichtige Information zur Bundestagwahl 

Vorab – das Wichtigste: Wenn Sie per Briefwahl wählen möchten, beantragen Sie Ihre 
Wahlunterlagen bitte sofort nach Erhalt Ihrer Wahlbenachrichtigung. 

Aufgrund der vorgezogenen Wahl und den dadurch verkürzten Fristen empfehlen wir, die 
Beantragung umgehend vorzunehmen, da an den letzten Werktagen vor der Wahl aufgrund 
der Postlaufzeiten nicht mehr garantiert werden kann, dass die Unterlagen rechtzeitig bei 
Ihnen ankommen. 

Beantragung der Briefwahlunterlagen 

 Sie können die Unterlagen über das Bürgerserviceportal, mit Ihrer 
Wahlbenachrichtigung oder per E-Mail beantragen. 

 Der Versand der Briefwahlunterlagen beginnt voraussichtlich ab dem Wochenende 
07.-09. Februar 2025. 

Persönliche Abholung und Stimmabgabe 

Wenn Sie wahlberechtigt sind und Ihre Unterlagen zwischen dem 10. Februar 2025 und dem 
21. Februar 2025 persönlich abholen, können Sie Ihre Stimme direkt vor Ort abgeben. 

Abholung für andere Personen 

Mit einer schriftlichen Vollmacht (auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung) können Sie 
Briefwahlunterlagen für bis zu vier weitere wahlberechtigte Personen beantragen und 
abholen. Beachten Sie jedoch, dass die Stimmabgabe nur persönlich durch die wahlberechtigte 
Person erfolgen kann. 

Rücksendung der Wahlunterlagen 

 Wenn Sie Ihre Briefwahlunterlagen per Post zurücksenden, muss Ihr Wahlbrief 
spätestens am 23. Februar 2025 um 18.00 Uhr im Briefkasten des Rathauses 
eingegangen sein. 

 Für die rechtzeitige Zustellung ist die wahlberechtigte Person selbst verantwortlich. 
 Bei Versand aus dem Ausland achten Sie bitte auf die korrekte Frankierung und die 

längeren Postlaufzeiten. 

 


